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Bekanntmachungen

3101-J

Datenübertragungsregeln für die  
Datenübermittlung zu dem und aus dem bei  

dem bayerischen Zentralen Vollstreckungsgericht 
geführten Schuldnerverzeichnis und  

Vermögensverzeichnisregister  
(Bayerische DÜ-Regeln ZenVG)

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
der Justiz und für Verbraucherschutz

vom 14. Februar 2013 Az.: B4 - 1518a - VI - 10636/12

Für die Datenübermittlung aus dem und zu dem bei dem 
bayerischen Zentralen Vollstreckungsgericht geführten 
Schuldnerverzeichnis und Vermögensverzeichnisregister 
gelten die nachfolgenden Datenübertragungsregeln:

1. Zielsetzung

Durch das Gesetz zur Reform der Sachaufklärung 
in der Zwangsvollstreckung vom 29. Juli 2009 
(veröffentlicht im BGBl I S. 2258), die Schuld-
nerverzeichnisführungsverordnung (SchuFV), 
die Vermögensverzeichnisverordnung (VermVV) 
und die Schuldnerverzeichnisabdruckverordnung 
(SchuVAbdrV) wurden die Grundlagen für die 
elektronische Führung und Beauskunftung von 
Eintragungen in das Schuldnerverzeichnis und 
von Vermögensverzeichnissen neu geregelt.

Durch diese Datenübertragungsregeln werden die 
Voraussetzungen für eine sichere und elektronisch  
weiterverarbeitbare Datenkommunikation fest-
gelegt.

Gegenstand der Datenübertragung ist die Über-
mittlung von Eintragungsanordnungen in das 
Schuldnerverzeichnis nebst Entscheidungen über 
Rechtsbehelfe, die Einlieferung von Vermögens-
verzeichnissen, die Einsichtnahme in das Schuld-
nerverzeichnis und das Vermögensverzeichnis-
register und der laufende Bezug von Abdrucken 
aus dem Schuldnerverzeichnis.

2. Rechtliche Grundlage

2.1 Datenübermittlung in das Schuldnerverzeichnis 
und aus dem Schuldnerverzeichnis

Gemäß § 882h Abs. 3 der Zivilprozessordnung 
(ZPO) werden die Einzelheiten der Führung, Form 
und Übermittlung der Eintragungsanordnungen 
des Schuldnerverzeichnisses und der Einsicht-
nahme in einer Rechtsverordnung des Bundesmi-
nisteriums der Justiz geregelt. Gemäß § 2 Abs. 1 
Satz 2 SchuFV erfolgt die Übermittlung der Daten  
bundesweit einheitlich durch ein geeignetes 
Transport protokoll sowie in einheitlich strukturier-
ten Datensätzen. Gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 SchuFV 
sind bei der Datenübermittlung an das Zentrale 
Vollstreckungsgericht und bei der Weitergabe an 
eine andere Stelle im Sinne des § 882h Abs. 2 ZPO 
geeignete technische und organisatorische Maß-
nahmen zur Sicherstellung von Datenschutz und 
Datensicherheit zu treffen. Das Registrierungsver-

fahren für die Nutzungsberechtigten erfolgt gemäß 
§ 7 Abs. 4 SchuFV über ein zentrales und länder-
übergreifendes elektronisches Informations- und 
Kommunikationssystem im Internet oder ein ande-
res System, das die Identifikation des Nutzungsbe-
rechtigten sicherstellt.

2.2 Übermittlung der Vermögensverzeichnisse

§ 802k Abs. 4 ZPO regelt, dass folgende Einzel-
heiten durch das Bundesministerium der Justiz 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates zu regeln sind: Inhalt, Form, Aufnah-
me, Übermittlung, Verwaltung und Löschung der 
Vermögensverzeichnisse sowie Einsichtnahme, 
insbesondere durch ein automatisiertes Abrufver-
fahren. In § 4 VermVV werden die Voraussetzun-
gen für eine sichere Datenkommunikation sowie 
die elektronische Übermittlung durch ein geeigne-
tes Transportprotokoll sowie in einheitlich struk-
turierten Datensätzen geregelt. Die Registrierung 
der Errichtungsberechtigten und der Einsichtsbe-
rechtigten erfolgt gemäß § 8 Abs. 1 und 2 VermVV 
in einem geeigneten Registrierungsverfahren.

2.3 Übermittlung von Abdrucken aus dem Schuldner-
verzeichnis

Gemäß § 882g Abs. 8 ZPO sind die Einzelheiten 
der Abdruckerteilung aus dem Schuldnerverzeich-
nis in einer Rechtsverordnung des Bundesministe-
riums der Justiz zu regeln. Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 
SchuVAbdrV gelten für die Datenübermittlung die 
Datenübermittlungsregeln der Landesjustizverwal-
tung des Landes, in dem das Schuldnerverzeichnis 
geführt wird. Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 SchuVAbdrV 
erfolgt die elektronische Übermittlung der Daten 
bundesweit einheitlich durch ein geeignetes Trans-
portprotokoll sowie in einheitlich strukturierten 
Datensätzen.

3. Beteiligte an der Datenübermittlung

3.1 Schuldnerverzeichnis

3.1.1 Berechtigte zur Einlieferung von Daten in das 
Schuldnerverzeichnis 
Berechtigt zur Einlieferung von Daten in das nach 
§ 882h Abs. 1 ZPO geführte Schuldnerverzeichnis 
sind:
– Gerichtsvollzieher (§ 882b Abs. 1 Nr. 1, §§ 802e, 

882c ZPO),
– Vollstreckungsbehörden (§ 882b Abs. 1 Nr. 2 

ZPO), die nach § 284 Abs. 9 AO oder einer gleich-
wertigen Regelung durch Bundesgesetz oder 
Landesgesetz hierzu ermächtigt sind,

– Vollstreckungsgerichte (nach Maßgabe der 
§§ 764, 882d Abs. 2 und 3 ZPO),

– Insolvenzgerichte (§ 882b Abs. 1 Nr. 3 ZPO, § 26 
Abs. 2 InsO).

3.1.2 Berechtigte zur Einsicht des Schuldnerverzeich-
nisses 

Berechtigt zur Einsicht in das nach § 882h Abs. 1 
ZPO geführte Schuldnerverzeichnis sind regist-
rierte Nutzer (§ 6 Abs. 2 Satz 1 und § 7 SchuFV), 
die einen der in § 882f Satz 1 Nrn. 1 bis 6 ZPO in 
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Verbindung mit § 5 SchuFV aufgeführten Gründe  
für eine Einsicht in das Schuldnerverzeichnis 
 darlegen können.
Einsichtsberechtigt sind natürliche und juristische 
Personen sowie alle öffentlichen Stellen (Gerichts-
vollzieher, Gerichte und Behörden).

3.2 Vermögensverzeichnisregister
3.2.1 Berechtigte zur Einlieferung in das Vermögensver-

zeichnisregister

Berechtigt zur Einlieferung in das Vermögensver-
zeichnisregister sind gemäß § 802k Abs. 1  Sätze 1 
und 3 ZPO ausschließlich Gerichtsvollzieher ge-
mäß § 802f Abs. 6 ZPO und Vollstreckungsbe-
hörden gemäß § 284 Abs. 7 Satz 4 AO oder ent-
sprechend einer gleichwertigen Regelung durch 
Bundes- oder Landesgesetz.

3.2.2 Berechtigte zur Einsicht und zum Bezug von Ver-
mögensverzeichnissen 

Berechtigt zur Einsicht und zum Bezug von 
 hinterlegten Vermögensverzeichnissen aus dem 
nach § 802k Abs. 1 ZPO geführten Register sind 
ausschließlich folgende nach Maßgabe des § 7 
Abs. 1 Satz 2 und des § 8 VermVV registrierte 
 Nutzer:
– Gerichtsvollzieher (§ 802k Abs. 2 Satz 1 ZPO),

– Vollstreckungsbehörden (§ 802k Abs. 2 Satz 2 
ZPO),

– Vollstreckungsgerichte, Insolvenzgerichte, Re-
gistergerichte sowie Strafvollstreckungsbehör-
den, soweit dies zur Erfüllung der ihnen oblie-
genden Aufgaben erforderlich ist (§ 802k Abs. 2 
Satz 3 ZPO).

3.3 Abdrucke aus dem Schuldnerverzeichnis
Abdrucke aus dem Schuldnerverzeichnis gemäß 
§ 882g ZPO dürfen nach § 1 SchuVAbdrV nur Inha-
bern einer Bewilligung nach den Vorschriften der 
Schuldnerverzeichnisabdruckverordnung erteilt 
werden.

Berechtigt zum laufenden Bezug von Abdrucken 
aus dem Schuldnerverzeichnis sind:
– Industrie- und Handelskammern sowie Körper-

schaften des öffentlichen Rechts, in denen Ange-
hörige eines Berufes kraft Gesetzes zusammen-
geschlossen sind (Kammern) (§ 882g Abs. 2 Nr. 1 
ZPO),

– Antragsteller, die Abdrucke zur Errichtung und 
Führung nichtöffentlicher zentraler Schuldner-
verzeichnisse verwenden (§ 882g Abs. 2 Nr. 2 
ZPO),

– Antragsteller, deren berechtigtem Interesse 
durch Einzeleinsicht in die Länderschuldnerver-
zeichnisse oder durch den Bezug von Listen nach 
§ 882g Abs. 5 ZPO nicht hinreichend Rechnung 
getragen werden kann (§ 882g Abs. 2 Nr. 3 ZPO).

4. Technische Anforderungen für die Datenüber-
tragung

4.1 Allgemein

4.1.1 Eingangsbestätigung, Prüfergebnis

Bei jedem Eingang in das elektronische Postfach 
des Zentralen Vollstreckungsgerichts wird automa-

tisiert unverzüglich eine Eingangsbestätigung so-
wie ein Sendeprotokoll an den Absender versandt.

Mit dem Sendeprotokoll werden folgende Angaben 
übermittelt:
– Absenderkennung des Einreichenden,
– Betreff der Sendung,
– Anzahl der Anhänge und/oder ihre Dateinamen,
– Datum und Uhrzeit der Aufzeichnung in dem 

elektronischen Postfach.

Die von der elektronischen Poststelle automatisiert 
erstellte Eingangsbestätigung nebst dem Sende-
protokoll bestätigt die Tatsache, dass der beschrie-
bene Kommunikationsvorgang zu dem angege-
benen Zeitpunkt stattgefunden hat. Durch diese 
Bestätigung wird insbesondere nicht zugleich 
bestätigt, dass die übermittelten Daten in einem 
zugelassenen Format vorgelegt worden sind oder 
sonst keine Hindernisse für eine Weiterverarbei-
tung bestehen.

Alle Eingänge werden automatisiert auf schäd-
lichen Code überprüft (Viren, Trojaner, Würmer 
usw.). Infizierte Dateien können nicht bearbeitet 
werden und werden daher nicht in den Geschäfts-
gang gegeben. Sie gelten daher auch dann als nicht 
zugegangen, wenn sie im Übrigen den vorgegebe-
nen Formatstandards entsprechen. Die Einreichen-
den werden benachrichtigt.

4.1.2 Zeichensatz

Für die Übertragung ist der Zeichensatz String 
Latin der UTF-8-Codierung zugrunde zu legen.

4.1.3 Datenformat

Es werden ausschließlich strukturierte Daten nach 
dem Standard XJustiz (www.xjustiz.de) übertra-
gen. Dort ist der jeweils aktuelle Fachdatensatz 
Vollstreckung veröffentlicht. Die jeweils zu ver-
wendende Version des XJustiz-Datensatzes wird 
durch die Länder einheitlich vorgegeben.

Das Vermögensverzeichnis ist einschließlich 
etwai ger Anlagen im PDF-Format zu übermitteln.

Die erzeugten Daten müssen die Vorgaben des 
XJustiz-Schemas erfüllen, d. h. die Datenelemen-
te müssen in der festgelegten Reihenfolge überge-
ben werden, Pflichtfelder belegt sein, die richtigen 
 Datentypen verwendet und bei vorgegebenen Wer-
telisten nur die darin möglichen Werte übergeben 
werden. Einlieferungen müssen zudem unter dem 
Dateinamen „xjustiz_nachricht.xml“ erfolgen.

Nicht valide Daten werden vom Zentralen Vollstre-
ckungsgericht mit einer Fehlermeldung automa-
tisiert und ohne weitere Überprüfung zurückge-
sandt.

4.1.4 Datenschutz

Die Vertraulichkeit und die Integrität der zu über-
mittelnden Daten sind durch Verschlüsselung 
 sicherzustellen. Die Verschlüsselung kann durch 
die verwendeten Transportprotokolle sichergestellt 
werden.

4.1.5 Nachrichtenversand und -empfang

Die zu übermittelnden Daten sind  ausschließlich 
unter Nutzung des OSCI-Transportprotokolls (z. B. 
unter Verwendung des Elektronischen Gerichts- 



JMBl Nr. 3/201324

und Verwaltungspostfachs (EGVP) oder eines 
anderen für die Teilnahme am OSCI-gestütz- 
ten elektronischen Rechtsverkehr  registrierten 
Drittprodukts) an das elektronische Postfach des 
Zentralen Vollstreckungsgerichts zu versenden. 
Eine andere Art der Datenübermittlung ist nicht 
zulässig. Ausgenommen hiervon ist die Datenüber-
mittlung zwischen Justizbehörden innerhalb eines 
Bundeslandes.

4.2 Registrierungsverfahren für Schuldnerverzeich-
nis und Vermögensauskunftsregister

4.2.1 Allgemein

Einlieferer und einsichtsberechtigte Behörden, 
Gerichte und Gerichtsvollzieher müssen in einem 
Identitätsmanagementsystem auf der Grundla-
ge des bundesweiten S.A.F.E.-Konzepts für ein 
 föderiertes Identitätsmanagementsystem registriert 
sein, wobei ihre Identität und ihre Rollen geprüft 
und bestätigt werden.

Zwischen der genutzten S.A.F.E.-Instanz und 
den S.A.F.E.-Instanzen des Vollstreckungsportals 
(Vertrauensdomäne bei IT.NRW) und des Zen-
tralen Vollstreckungsgerichts (Vertrauensdomäne 
Justiz_Bayern) muss eine Vertrauensvereinbarung 
getroffen und technisch umgesetzt werden.

Die Mitarbeiter der bayerischen Justiz (inkl. 
der bayerischen Gerichtsvollzieher) werden in  
der S.A.F.E.-Instanz „Vertrauensdomäne Justiz_ 
Bayern“ verwaltet.

Soweit die nachfolgenden Regelungen eine Regis-
trierung über den Registrierungsclient vorsehen, 
gelten sie nur für Einlieferer und einsichtsberech-
tigte Behörden, Gerichte und Gerichtsvollzieher, 
die ihre Identitäten in der S.A.F.E.-Instanz „Ver-
trauensdomäne bei IT.NRW“ verwalten.

4.2.2 Einlieferer

4.2.2.1 Registrierungsverfahren

– Anlegen EGVP-Postfach:

Damit die in § 3 SchuFV und § 4 VermVV an 
Datenübermittlungen gestellten Anforderungen 
gewährleistet werden können, erfolgen Einliefe-
rungen mittels EGVP-Postfach (Elektronisches 
Gerichts- und Verwaltungspostfach) und unter 
Verwendung des Identitätsmanagementsystems 
S.A.F.E.

Einlieferer müssen über ein EGVP-Postfach  
verfügen. Die erforderliche Software kann  
unter www.egvp.de bezogen werden. Vor erst-
maliger Nutzung der Software ist diese bei 
einem Verzeichnisdienst anzumelden. Dies 
geschieht automatisiert, indem die in der Re- 
gisterkarte  „Visitenkarte“ einzugebenden Daten  
an das Identitätsmanagement S.A.F.E. über-
tragen  werden.

Vollstreckungsbehörden legen für jeden zur 
Einlieferung berechtigten Mitarbeiter jeweils 
ein gesondertes Postfach an, sofern nicht ein all-
gemeines EGVP-Postfach Verwendung findet. 
Ein allgemeines EGVP-Postfach darf nur ver-
wendet werden, wenn sichergestellt ist, dass der 

handelnde, berechtigte Mitarbeiter nachträglich 
festgestellt werden kann.

Die Kommunikation zwischen Justizbehörden 
innerhalb eines Bundeslandes unterliegt nicht 
der Verpflichtung zur Nutzung von EGVP-Post-
fächern und des Identitätsmanagementsystems 
S.A.F.E.

– Visitenkarte:

Bei der Registrierung ist bei Gerichtsvollziehern 
in der Registerkarte „Visitenkarte“ im Organi-
sationsfeld „Gerichtsvollzieher BY“ einzutragen.

Ausfüllhinweise können der EGVP-Anwender-
dokumentation unter www.egvp.de entnommen 
werden.

– Registrierung der Vollstreckungsbehörden über 
Registrierungsclient:

Die Registrierung der Vollstreckungsbehörden 
in S.A.F.E. erfolgt mit der Software „Registrie-
rungsclient“, die unter www.safe-registrierung.
de zur Verfügung gestellt wird. Die Berechti-
gung zur Einlieferung wird durch Zuordnung 
der dafür vorgesehenen Rolle vergeben.

Die Registrierung in S.A.F.E. ist erst abgeschlos-
sen, wenn die registrierten Angaben sowie die 
Rollenberechtigung durch einen Identitätsadmi-
nistrator geprüft und freigegeben worden sind. 
Die Zuständigkeit des Identitätsadministrators 
ergibt sich aus § 7 Abs. 1 SchuFV und § 8 Abs. 1 
VermVV.

Es ist sicherzustellen, dass das Zertifikat des 
EGVP-Postfachs nebst zugehöriger PIN sowie 
die Zugangsdaten zum Vollstreckungsportal 
der Länder gegen unbefugte Kenntnisnahme 
geschützt werden.

– Registrierung der bayerischen Justizangehöri-
gen und der Gerichtsvollzieher in der Vertrau-
ensdomäne Justiz_Bayern:

Die Registrierung der bayerischen Gerichtsvoll-
zieher und der sonstigen einlieferungsberech-
tigten Bediensteten der Gerichte erfolgt über 
die Vertrauensdomäne Justiz_Bayern. Die zur 
Registrierung notwendigen Schritte werden 
den Amtsgerichten und den Gerichtsvollziehern 
durch die Gemeinsame IT-Stelle der bayerischen 
Justiz mitgeteilt.

– Rücknahme und Widerruf der Registrierung 
nach § 8 Abs. 3 VermVV:

Sobald die mit der Registrierung verbundene 
Einlieferungsberechtigung entfallen ist, hat  
die für die Rücknahme und den Widerruf der 
Registrierung zuständige Stelle die Löschung 
unverzüglich zu veranlassen. Für Gerichtsvoll- 
zieher wird dies über das Justizverwaltungs-
portal umgesetzt.

4.2.2.2 Authentifizierung

Die Berechtigung zur Einlieferung ist vom Zent-
ralen Vollstreckungsgericht bei jeder Einlieferung 
zu prüfen.

Bei Einlieferungen zum Zentralen Vollstreckungs-
gericht wird automatisch die S.A.F.E.–ID des  
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OSCI-Postfachs mit übermittelt. Anhand dieser 
Angaben erfolgt eine Berechtigtenprüfung.

Die Kommunikation zwischen Justizbehörden 
innerhalb eines Landes unterliegt nicht der Ver-
pflichtung zur Nutzung von EGVP-Postfächern 
und des Identitätsmanagementsystems S.A.F.E.

Die zusätzliche Verwendung einer qualifizierten 
elektronischen Signatur für Einlieferungen zum 
Zentralen Vollstreckungsgericht ist nicht erforder-
lich.

4.2.3 Einsichtsberechtigte Behörden, Gerichte und Ge-
richtsvollzieher

Die Einsichtnahme in die Schuldnerverzeichnisse 
und die Vermögensverzeichnisregister der Länder 
erfolgt zentral über das Vollstreckungsportal der 
Länder.

4.2.3.1 Registrierungsverfahren

– Die Registrierung einsichtsberechtigter Behör- 
 den mit Ausnahme der bayerischen Justiz- 
behör den in S.A.F.E. erfolgt mit der Software 
„Registrierungsclient“, die unter www.safe- 
registrierung.de zur Verfügung gestellt wird. Die 
Berechtigung zur Einsichtnahme wird durch Zu-
ordnung der dafür vorgesehenen Rolle vergeben.

– Die Registrierung in S.A.F.E. ist erst abgeschlos-
sen, wenn die registrierten Angaben sowie die 
Rollenberechtigung durch einen Identitätsad-
ministrator geprüft und freigegeben worden sind. 
Die Zuständigkeit des Identitätsadministrators 
ergibt sich aus § 7 Abs. 1 SchuFV und § 8 Abs. 1 
VermVV.

– Nach erfolgreicher Registrierung und mit Frei-
gabe erhält der Berechtigte den erforderlichen 
Zugang für das Vollstreckungsportal der Länder. 
Es ist sicherzustellen, dass das verwendete Zer-
tifikat sowie die Benutzer-ID und das Passwort 
gegen unbefugte Kenntnisnahme geschützt wer-
den.

– Die Registrierung der bayerischen Gerichtsvoll-
zieher und der einsichtsberechtigen Bediensteten 
der Gerichte und Staatsanwaltschaften erfolgt 
über die Vertrauensdomäne Justiz_Bayern. Die 
zur Registrierung notwendigen Schritte werden 
den Gerichten und Staatsanwaltschaften durch 
die Gemeinsame IT-Stelle der bayerischen Justiz 
mitgeteilt.

– Das für die Rücknahme und den Widerruf der 
Registrierung nach § 8 Abs. 3 VermVV zustän-
dige Zentrale Vollstreckungsgericht ist vom Re-
gistrierten oder der personalverwaltenden Stelle 
des Registrierten unter Angabe der Gründe un-
verzüglich darüber in Kenntnis zu setzen, sobald 
die mit der Registrierung verbundene Einsichts-
berechtigung entfallen ist. Für Gerichtsvollzie-
her wird dies über das Justizverwaltungsportal 
umgesetzt.

4.2.3.2 Authentifizierung

Die Berechtigung zur Einsichtnahme wird bei je-
der Anmeldung im Vollstreckungsportal geprüft. 
Die Einsichtnahme im Vollstreckungsportal der 
Länder erfolgt unter www.vollstreckungsportal.de.

4.3 Eintragungsnachrichten für Schuldnerverzeichnis 
und Vermögensauskunftsregister

4.3.1 Aufbau der Eintragungsnachricht Schuldnerver-
zeichnis

Die Eintragungsanordnungen nach § 882c ZPO 
n. F., § 26 Abs. 2 InsO und § 284 Abs. 9 AO sind 
unter Beachtung des XJustiz-Schemas unter 
f olgendem Dateinamen:

„xjustiz_nachricht.xml“

als XML-Datei an das Zentrale Vollstreckungsge-
richt zu übersenden. Die für die Eintragungen in 
das Schuldnerverzeichnis erforderlichen Attribute 
sind im Fachdatensatz Vollstreckung beschrieben 
und können unter der oben angegebenen Adres-
se abgerufen werden. Es sind die entsprechenden 
Nachrichtentypen zu verwenden.

4.3.1.1 Eintragungsanordnung

Für die Eintragungsanordnung ist zwingend der 
Nachrichtentyp Nachricht_Schuldnerverzeich-
nis_Eintragung_Korrektur zu verwenden.

Nach erfolgreicher Eintragung im Schuldnerver-
zeichnis erhält der Absender die Eintragungs-
anordnung mit der dazugehörigen Verfahrens-
nummer als Eintragungsbestätigung zurück. Bei 
Korrekturnachrichten muss die Verfahrensnummer 
des zu korrigierenden Datensatzes in der XJustiz-
Nachricht enthalten sein.

4.3.1.2 Entscheidung über Rechtsbehelf

Entscheidungen über Rechtsbehelfe nach § 882d 
Abs. 2 ZPO sind ebenfalls als strukturierter Daten-
satz und unter Beachtung des XJustiz-Fachdaten-
satzes Vollstreckung zu übermitteln.

Es ist der Nachrichtentyp Nachricht_Entschei-
dung_Schuldnerwiderspruch zu verwenden.

Maßgeblich für die Weiterverarbeitung ist aus-
schließlich der strukturierte Datensatz; soweit 
zusätzlich die Entscheidung als PDF-Dokument 
übersandt wird, bleibt dieses Dokument unberück-
sichtigt.

4.3.2 Aufbau der Eintragungsnachricht Vermögensaus-
kunftsregister

Für Eintragungen im Vermögensauskunftsregister 
sind die Metadaten als XML-Datei unter Beach-
tung des XJustiz-Fachdatensatzes Vollstreckung 
sowie das Vermögensverzeichnis als PDF-Doku-
ment zu übermitteln. Es ist der Nachrichtentyp 
Nachricht_Vermoegensverzeichnis_Uebermitt-
lung_Korrektur zu verwenden.

Die Übersendung lediglich des Vermögensver-
zeichnisses im PDF-Format reicht nicht aus und 
führt nicht zu einer Eintragung im Vermögensaus-
kunftsregister; hierfür sind zwingend die Meta-
daten im XJustiz-Format erforderlich.

Bei der Übermittlung des Vermögensverzeich-
nisses an das Zentrale Vollstreckungsgericht darf 
neben der xjustiz_nachricht.xml nur ein PDF- 
Dokument übergeben werden. Anlagen müssen  
gegebenenfalls mit dem Hauptdokument zu einem 
PDF-Dokument zusammengefasst werden.
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Im Falle der Nachbesserung sind ursprüngliche 
Vermögensauskunft und die Nachbesserung in 
einer PDF-Datei zu übersenden.

4.4 Abdrucke aus dem Schuldnerverzeichnis

4.4.1 Zulassung

Der Bezug von Abdrucken aus dem Schuldnerver-
zeichnis bedarf einer entsprechenden Zulassung. 
Diese wird durch die Leiterin/den Leiter des Zen-
tralen Vollstreckungsgerichts nach § 882h Abs. 1 
ZPO, bei dem das Schuldnerverzeichnis geführt 
wird, auf schriftlichen Antrag erteilt. Auf § 3  
SchuVAbdrV wird Bezug genommen.

Die Bewilligungen können durch die Leiterin/
den Leiter des Zentralen Vollstreckungsgerichts 
nach § 882h Abs. 1 ZPO, bei dem das Schuldner-
verzeichnis geführt wird, widerrufen oder zurück-
genommen werden. Näheres regelt hierzu § 7 
SchuVAbdrV.

4.4.2 Übermittlungsweg

Die Übermittlung der Abdrucke erfolgt als elek-
tronische Nachricht nach dem OSCI-Standard 
in strukturierter Form (XML) oder als PDF-Datei 
durch eine eingerichtete zentrale und länderüber-
greifende Stelle im Sinne des § 882h Abs. 1 ZPO. 
Hierzu muss der Abdruckempfänger über eine 
Empfangsmöglichkeit im Rahmen des elektroni-
schen Gerichts- und Verwaltungspostfachs (EGVP) 
verfügen bzw. einen Download zur Verfügung  
gestellter Daten durchführen können.

Die Übermittlung der Abdrucke und eines Hin-
weisblattes gemäß § 8 Abs. 2 SchuVAbdrV erfolgt 
in getrennten Dateien in einer Nachricht.

Eine Übermittlung in einer anderen elektronischen 
Form (z. B. auf einem Datenträger oder als Anlage 
in  einer E-Mail) ist nicht zulässig.

4.4.3 Datenschutz bei der Datenübermittlung

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Datenüber-
mittlung ist sowohl vom Absender als auch von der 
empfangenden Stelle zu überprüfen.

4.4.4 Bestehende Datenschutzregeln

Die Datenübertragungsregeln für Eintragungen in 
das Schuldnerverzeichnis vor dem 1. Januar 2013 
bleiben unberührt.

5. Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 
20. Februar 2013 in Kraft.

3031-J

Änderung der Notarbekanntmachung

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
der Justiz und für Verbraucherschutz

vom 22. März 2013 Az.: A2 - 3830 - IV - 9348/12

1. Die Bekanntmachung betreffend die Angelegenhei-
ten der Notare (Notarbekanntmachung - NotBek) vom 
25. Januar 2001 (JMBl S. 32), zuletzt geändert durch 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Justiz und für Verbraucherschutz vom 6. Dezember 
2011 (JMBl S. 174), wird wie folgt geändert:

1.1 Nr. 1.1.2 erhält folgende Fassung:

„Die Einstellungen erfolgen in der Regel zweimal jähr-
lich. Die Einstellungstermine werden mit derselben 
Jahreszahl und Ordnungsnummer wie die zeitlich un-
mittelbar vorangegangene Zweite Juristische Staats-
prüfung bezeichnet. Die im ersten Einstellungstermin 
eines Jahres übernommenen Notarassessoren treten 
ihren Dienst in der Regel zum 1. März, 1. April oder 
1. Mai an, die im zweiten Einstellungstermin eines 
Jahres übernommenen Notarassessoren treten ihren 
Dienst in der Regel zum 1. September, 1. Oktober oder 
1. November an. Die in einem Einstellungstermin 
übernommenen Notarassessoren werden unabhängig 
vom Datum des tatsächlichen Dienstantritts im Dienst-
alter gleich eingestuft.“

1.2 Nr. 1.1.3 erhält folgende Fassung:

„Der Einstellungsbedarf wird grundsätzlich aus Be-
werbern gedeckt, die sich im zeitlichen Zusammen-
hang mit dem Bestehen ihrer Zweiten Juristischen 
Staatsprüfung bewerben. Die voraussichtliche Zahl 
der einzustellenden Notarassessoren wird durch Aus-
schreibung im Justizministerialblatt veröffentlicht (§ 7 
Abs. 2 Satz 2 BNotO). In der Ausschreibung wird der 
Tag bestimmt, bis zu dem Bewerbungen eingereicht 
werden können. Ausnahmsweise kann ein Bewerber 
berücksichtigt werden, der sich nach Ablauf der Be-
werbungsfrist bewirbt, wenn an seiner Gewinnung ein 
besonderes Interesse besteht.“

1.3 In Nr. 17.2.2 Buchst. ee wird Satz 1 gestrichen.

2. Diese Bekanntmachung tritt am 1. Mai 2013 in Kraft.
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2038.3.3-J

Berichtigung der Gliederungsnummer der  
Bekanntmachung betreffend das Konzept des 

Bayerischen Staatsministeriums der Justiz und für 
Verbraucherschutz zur Regelung der modularen 

Qualifizierung im Justizvollzug (VV-QV-JV)

Die Gliederungsnummer der Bekanntmachung betref- 
fend das Konzept des Bayerischen Staatsministeriums der 
Justiz und für Verbraucherschutz zur Regelung der modu-
laren Qualifizierung im Justizvollzug (VV-QV-JV) vom  
29. August 2012 (JMBl S. 114) muss statt „2038.3.3.5-J“ 
richtig „2038.3.3-J“ heißen.

2030.2.1-J

Berichtigung der Gliederungsnummer der  
Bekanntmachung betreffend das  

Anforderungsprofil für Gerichtsvollzieherinnen /  
Gerichtsvollzieher im Geschäftsbereich des  

Bayerischen Staatsministeriums der Justiz und  
für Verbraucherschutz

Die Gliederungsnummer der Bekanntmachung betref-
fend das Anforderungsprofil für Gerichtsvollzieherinnen /  
Gerichtsvollzieher im Geschäftsbereich des Bayerischen 
Staatsministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz vom 17. September 2012 (JMBl S. 118) muss statt 
 „2030.3.3-J“ richtig „2030.2.1-J“ heißen.

2030.2.1-J

Berichtigung der Gliederungsnummer der  
Bekanntmachung betreffend das  

Anforderungsprofil für Ausbildungsleiterinnen 
und Ausbildungsleiter für Rechtspflegerinnen / 

Rechtspfleger, Gerichtsvollzieherinnen /  
Gerichtsvollzieher, Justizfachwirtinnen /  

Justizfachwirte und Justizwachtmeisterinnen / 
Justizwachtmeister im Geschäftsbereich des 

 Bayerischen Staatsministeriums der Justiz und  
für Verbraucherschutz

Die Gliederungsnummer der Bekanntmachung betreffend 
das Anforderungsprofil für Ausbildungsleiterinnen und 
Ausbildungsleiter für Rechtspflegerinnen / Rechtspfleger, 
Gerichtsvollzieherinnen / Gerichtsvollzieher, Justizfach-
wirtinnen / Justizfachwirte und Justizwachtmeisterinnen /  
Justizwachtmeister im Geschäftsbereich des Bayeri-
schen Staatsministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz vom 17. September 2012 (JMBl S. 119) muss statt  
„2030.3.3-J“ richtig „2030.2.1-J“ heißen.

2030.2.1-J

Berichtigung der Gliederungsnummer der  
Bekanntmachung betreffend das  

Anforderungsprofil für hauptamtliche Lehrkräfte 
und Dozentinnen / Dozenten an der  

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege in Bayern, Fachbereich Rechtspflege 

in Starnberg, und an der   
Bayerischen Justizschule in Pegnitz

Die Gliederungsnummer der Bekanntmachung betreffend 
das Anforderungsprofil für hauptamtliche Lehrkräfte und 
Dozentinnen / Dozenten an der Fachhochschule für öffent-
liche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern, Fachbereich 
Rechtspflege in Starnberg, und an der Bayerischen Justiz-
schule in Pegnitz vom 18. September 2012 (JMBl S. 120) 
muss statt „2030.3.3-J“ richtig „2030.2.1-J“ heißen.
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Stellenausschreibungen

I. Es wird Gesuchen von Bewerberinnen und Bewerbern 
um folgende Stelle entgegengesehen:

Präsident des Amtsgerichts 
(Besoldungsgruppe R 4)

in Augsburg

Frauen sind besonders aufgefordert, sich zu bewerben 
(Art. 7 Abs. 3 Bayerisches Gleichstellungsgesetz).

Die ausgeschriebene Stelle ist für die Besetzung mit 
einer schwerbehinderten Bewerberin und oder einem 
schwerbehinderten Bewerber geeignet; diese werden 
bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt.

Bewerbungsfrist: 2. Mai 2013.

II. Es wird Gesuchen von Bewerberinnen und Bewerbern 
um folgende Stelle entgegengesehen:

Geschäftsleiter bei der Staatsanwaltschaft Regens-
burg in BesGr. A 13 mit Entwicklungsmöglichkeit nach 
BesGr. A 15. Der Dienstposten gehört zum Aufgaben-
bereich der Beamten mit Einstieg in der 3. Qualifi-
kationsebene, die sich für Ämter ab der BesGr. A 14 
qualifiziert haben (bisheriger höherer Rechtspfle-
ger- und Justizverwaltungsdienst). Zur Bewerbung 
aufgefordert sind Rechtspfleger, die sich für Ämter ab 
der BesGr. A 14 qualifiziert haben (bisheriger höherer 
Rechtspfleger- und Justizverwaltungsdienst) sowie 
Rechtspfleger der BesGrn. A 12 und A 13, bei denen  
die Bereitschaft zur modularen Qualifizierung für  
Ämter ab der BesGr. A 14 besteht.

Frauen sind besonders aufgefordert, sich zu bewer-
ben (Art. 7 Abs. 3 Bayerisches Gleichstellungsgesetz). 
Die ausgeschriebene Stelle ist für die Besetzung mit 
einem schwerbehinderten Bewerber geeignet; dieser  
wird bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevor-
zugt. Hinsichtlich des Anforderungsprofils der aus-
geschriebenen Stelle wird auf die Bekanntmachung 
des  Bayerischen Staatsministeriums der Justiz vom 
27. März 2002 (JMBl S. 53) Bezug genommen. Die 
ausgeschriebene Stelle kann grundsätzlich auch durch 
eine Teilzeitkraft besetzt werden.

Bewerbungsfrist: 2. Mai 2013.

III. Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege in Bayern – Fachbereich Rechtspflege – 

sieht Gesuchen von Bewerberinnen und Bewerbern 
um den
Dienstposten eines hauptamtlichen Fachhochschul-
lehrers aus der 4. Qualifikationsebene (Besoldungs-
gruppe R 1 mit Lehrzulage) an der Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern 
– Fachbereich Rechtspflege – in Starnberg

entgegen. 

Die Stelle kann ausschließlich mit einer Bewerberin  
oder einem Bewerber besetzt werden, deren bzw.  
dessen Dienst auf die Hälfte des regelmäßigen  
Dienstes ermäßigt ist.

Zum Aufgabengebiet gehören insbesondere
� die Konzeption und vollständige Durchführung von 

Lehrveranstaltungen am Fachbereich Rechtspflege  
in Starnberg einschließlich der Erstellung und  
Bewertung von Leistungsnachweisen,

� die Konzeption und Abhaltung von Fortbildungsver-
anstaltungen überwiegend für Rechtspflegerinnen 
und Rechtspfleger.

Erwartet werden neben der notwendigen Fach- und 
Sozialkompetenz (besonders Teamfähigkeit, Engage-
ment und Kreativität) ausgeprägte und erprobte päda-
gogische Fähigkeiten und Erfahrungen im Bereich  
der Aus- und Fortbildung von Justizbediensteten,  
insbesondere als nebenamtliche Lehrperson am Fach-
bereich Rechtspflege.

Zur Bewerbung aufgefordert sind Richterinnen und 
Richter bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
der Besoldungsgruppe R 1. Frauen sind besonders auf-
gefordert, sich zu bewerben (Art. 7 Abs. 3 Bayerisches 
Gleichstellungsgesetz). Die ausgeschriebene Stelle ist 
für die Besetzung mit schwerbehinderten Bewerbe -
rinnen und Bewerbern geeignet; diese werden bei im 
Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt.

Die Bewerbung hat unter Vorlage der üblichen Be-
werbungsunterlagen sowie unter Beifügung einer 
Einverständniserklärung zur Einsicht in die bei der 
Justiz geführten Personalakten bei der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in  
Bayern – Fachbereich Rechtspflege, Josef-Sigl-Straße 4,  
82319 Starnberg, zu erfolgen.

Bewerbungsfrist: 2. Mai 2013.
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Personalnachrichten

Einstellungen in den Notardienst

In den notariellen Anwärterdienst werden im Einstellungs-
termin 2012/2 voraussichtlich bis zu vier Bewerberinnen 
und Bewerber eingestellt. Für die Einstellung ist voraus-
sichtlich mindestens ein Prüfungsergebnis im oberen 
 Bereich der Notenstufe „vollbefriedigend“ erforderlich.

Gesuche um Übernahme in den notariellen Anwärterdienst 
sind bis zum 5. Juli 2013 an das Bayerische Staatsminis-
terium der Justiz und für Verbraucherschutz zu richten.
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Literaturhinweise

Verlagsgruppe Hüthig-Jehle-Rehm GmbH, München

123. Ergänzungslieferung zu Wieser, Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten - OWiG -. Kommentar. Stand Januar 
2013. 71,95 €.

44. Ergänzungslieferung zu Breier/Dassau/Faber, TV-L:  
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder.  
Kommentar zum Tarif- und Arbeitsrecht im öffentlichen 
Dienst. Stand Februar 2013. 98,95 €.

206. Ergänzungslieferung zu Uttlinger/Breier/Kiefer, Bun-
des-Angestelltentarifvertrag. Kommentar. Stand Februar 
2013. 72,95 €.

55. Ergänzungslieferung zu Claus/Brockpähler/Teichert, 
Lexikon der Eingruppierung im öffentlichen Dienst.  
Ausgabe ab 2012. Stand Februar 2013. 66,95 €.

178. Ergänzungslieferung zu Weiß/Niedermaier/Summer, 
Beamtenrecht in Bayern. Kommentar. Stand Januar 2013. 
103,95 €.

Carl Link Verlag, Kronach

177. Ergänzungslieferung zu Hiebel, Dienstrecht in  
Bayern I. Status-, Laufbahn-, Besoldungs- und Versor-
gungsrecht der Beamten mit ergänzenden Vorschriften 
und erläuternden Hinweisen. Stand 15. Dezember 2012. 
74,34 €.

158. Ergänzungslieferung zu Eichler/Schelter, Verwal-
tungsverfahren in Deutschland und Europa. Materialien 
und Rechtssammlung zum Verwaltungsrecht und Verwal-
tungsverfahrensrecht. Stand Februar 2013. 141,40 €.

Verlag R. S. Schulz GmbH, Starnberg

718. Ergänzungslieferung zu Luber/Schelter, Deutsche 
 Sozialgesetze. Sammlung des gesamten Arbeits- und 
 Sozialrechts der Bundesrepublik mit europäischem  
Sozialrecht. Stand 1. Januar 2013. 186,00 €.
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